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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der

 BA Clearance GmbH,
 Tautenhain

- beauftragte uns, den handelsrechtli chen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und - falls
notwendig - den abweichenden steuer recht lichen Jahresab schluss zum 31. Dezember 2023 aus den
von uns geführten Büchern und den uns darüber hin aus vor ge legten Be le ge und Be stands nach wei sen,
die wir auf trags ge mäß nicht ge prüft ha ben, un ter Be rück sich ti gung der er teil ten Aus künfte nach ge-
setzli chen Vorga ben und nach den in ner halb die ses Rah mens lie gen den An wei sun gen des Auftrag ge-
bers zur Aus übung be stehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln. Die sen Auftrag zur Er stel lung oh ne Be ur-
tei lun gen ha ben wir mit Unterbrechungen in der Zeit von Oktober bis Dezember 2024 durch ge führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen-
den Tätig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf tragen den
ge setz li chen Ver tre tung der Gesellschaft, die über die Aus übung aller mit der Aufstellung verbun dener
Ges tal tungs möglichkei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führten, in Kenntnis
ge setzt und von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal-
tungsmög lich kei ten (Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermessensent scheidun-
gen ein ge holt.

Dies galt in gleicher Weise für die von unserem Auftraggeber zu treffenden Entscheidungen über die
An wen dung von Aufstellungserleichterungen und der Möglichkeit der Hinterlegung des
Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß MicroBilG.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine
Kleinstkapitalgesellschaft.

- elektronische Kopie -



  

       3

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die
erforderlich wa ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten
Auskünfte zu An satz-, Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden
Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den
handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahres ab schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und
Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen
wurden, berichten wir in be rufs üb li cher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessteuerberater-
kammer zu den Grundsätzen für die Er stel lung von Jahresabschlüssen vom 12./13. April 2010 über
Um fang und Er geb nis unserer Tä tig keit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in
Ver bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfol gen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die
Auf trags durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben
wir die ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet, dar unter
die Grund sät ze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver antwort lich-
keit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätig kei-
ten, die er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der eingeholten
Vor ga ben zu den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der
Abschluss buch ungen die ge setz lich vorge schrie bene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und
wei tere Ab schlussbe standteile zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die
Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und
Ausweiswahlrechte sowie Er messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden
von uns im Rahmen der Er stel lung nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter
ausgeübt.
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Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über die gesetzlichen Fristen zur Aufstellung,
Feststellung und Hinterlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt. 

Wir haben in unserer Gesellschaft Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei-
sten, dass bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Be-
richt ers tattung die ge setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We-
sentlichkeit beach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel-
ten den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
einschlägi ger Be stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen
Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforderli chen
Kenntnisse über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens
unseres Auf trag ge bers anzu eignen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mit-
wirken. Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen
ver wei gert würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem
Er stel lungsbe richt zu würdi gen oder unseren Auftrag niederzulegen, falls Ver mö gens gegenstän de
oder Schulden un ter An nah me der Fort füh rung der Un ternehmenstätigkeit be wertet wä ren, ob wohl
dem tat sächli che oder rechtli che Ge ge ben hei ten of fen sichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich die-
se be stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus er ge bende Ein wen-
dun gen, so weit sie we sentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Aus-
druck. Wür den Auf klärun gen oder die Vorla ge von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder
die Durchfüh rung ent sprechen der Be urtei lungen ver weigert, hätten wir unseren Auftrag nie der zule-
gen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den
In ven turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens,
die unser Auf traggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht er-
teilt wer den. Wir hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mit zu teilen
und zu ent schei den, ob ei ne Kün di gung des Auf trags angezeigt wäre.
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Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des
Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen
des Gesell schaftsvertrags.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von
Jahres ab schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung
anderer gesetzli cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb
der Rech nungs legung be gan gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Von der Geschäftsführung wurde uns in einer berufsüblichen Vollstän dig keitserklärung versichert,
dass in der Bi lanz alle bi lanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkei ten und Wagnisse der
Gesellschaft voll stän dig und richtig enthalten sind.

1.3 Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Ver hältnis zu Dritten, gel-
ten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage III beige fügten �Allgemeine Auftragsbedingun-
gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024.

Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten
ist Nr. 9 Abs. 4  der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung sowie die Anlagenbuchführung wurden auf unseren EDV Systemen erstellt. Die
dabei eingesetzte Software erfüllt die Vor aus set zun gen für eine ord nungs mä ßige Finanz-, Anlagen-
und Lohn- und Gehaltsbuchführung so wie die Ent wick lung des Jah res ab schlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen
erfah ren.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von
den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten
(Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur
Erstel lung des Jah resab schlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Ausübung
materieller und for meller Gestaltungs möglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte
sowie Er messensentschei dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers
hier zu einge holt und diese im Rah men der Er stel lung exakt nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw.
der gesetz li chen Ver treter aus ge übt.

Entsprechendes galt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und
Offenlegungserleichte run gen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.

Die Geschäftsführung nimmt die Aufstellungserleichterung des § 264 Abs.1 Satz 5 HGB in Anspruch
und verzichtet als Kleinstkapitallgesellschaft (§ 267a HGB) auf die Erstellung einen Anhangs. 
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2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit
der Ge schäfts führung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wur den bis zum
Ab schluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer
Beachtung der §§ 266, 275 und 267a HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ord-
nungsgemäß entwi ckelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange-
wandten Bewertungs methoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses
er kennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen
Rechnung ge tragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im
Anhang verwiesen.
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3. Rechtliche und steuerliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: BA Clearance GmbH

Rechtsform: GmbH

Sitz: Tautenhain

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 17.01.2023

Rumpfgeschäftsjahr: 17. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Humanitäre Hilfe und Kampfmittelbeseitung

Gezeichnetes Kapital: 25.000,00 Euro

Gesellschafter/-in: 

Stand am 
31.12.2023

Euro

Beteili-
gungs-
quote

%

Vorjahr
Euro

Beteiligungs-
quote

%

Snowflake Ventures GmbH 12.750,00 51,0 0,00 0,0
151 & 224 Beteiligungsgesellschaft mbh 12.250,00 49,0 0,00 0,0

25.000,00 100,0 0,00 0,0

Geschäftsführung, Vertretung:  Ken-Nicolas La-Ramée

 Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen 

 des § 181 BGB befreit.
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Jena

Steuernummer: 162/106/07440

Das Unternehmen unterliegt auf Grund seiner Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Um satz-
steuer. 

- elektronische Kopie -



  

       10

4. Berichtspflichtige Feststellungen

4.1 Entwicklungsbeeinträchtigende oder Bestandsgefährdende Tatsachen

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.

Um eine insolvenzrechtliche Überschuldung zu vermeiden, haben die Gesellschaft und der
Gesellschafter, die Snowflake Ventures GmbH, einen qualifizierten Rangrücktritt bezüglich einer
variablen Darlehensforderungen (max. TEUR 250) des Gesellschafters gegen die Gesellschaft
vereinbart. Zum 31.12.2023 hatte diese Darlehensforderung eine Höhe von TEUR 51.

Ob tatsächlich eine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt und inwieweit diese durch den
erklärten Rangrücktritt beeinflusst wird, wurde von uns nicht geprüft, da eine solche Prüfung nicht
Bestandteil unseres Auftrags war.

Wir weisen darauf hin, dass die Geschäftsführung dafür verantwortlich ist, das Vorlie gen von Insol-
venzgründen zu prüfen oder zu beauftragen.

- elektronische Kopie -



  

       11

5. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenomme nen
Er stellungs handlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in
unseren Ar beitspa pieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlust rechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchfüh rung und des
Inventars sowie der Vor gaben zu den anzuwendenden Bilanzie rungs- und Bewer tungs metho den.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un-
terla gen un ter Berücksichti gung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab-
schlussbuch ungen er streckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner
Kon trol len so wie der Ord nungsmä ßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der
Inventuren, der Pe rio denab gren zung so wie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres
Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen,
Wertberichtigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und
erteilten Auskünfte ohne eine Be urteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege,
Bücher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf of-
fensichtliche Unrich tig kei ten in den vor ge leg ten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der
Durch führung des Auf trags un mit tel bar auffal len, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten
auf die ent spre chende Um set zung im Jah res ab schluss.

- elektronische Kopie -



  

       12

6. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den vorgelegten Bele-
gen, Bü chern und Be stands nachweisen nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt
wurden.
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7. Ergebnis der Arbeiten

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansät ze bzw. gegen die
Buch füh rung wa ren von uns nicht zu erheben.

Zum 31. Dezember 2023 besteht eine bilanzielle Überschuldung der Gesell schaft. Trotz dieser bi lanz-
iellen Überschul dung geht die Geschäftsführung der Ge sell schaft bei der Be wertung der im Jahresab-
schluss ausge wiesenen Vermögens ge genständen und Schulden von der Annahme der Fortführung der
Unterneh mens tätigkeit aus.

Eine Beurteilung darüber, ob eine insolvenzrechtliche Überschuldung, eine Zah lungsunfähigkeit oder
eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt, war nicht Ge genstand unseres Auftrags.
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8. Bescheinigung über die Erstellung

An die BA Clearance GmbH, Tautenhain

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss � bestehend aus Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung � der BA Clearance GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17.01.2023 bis
31.12.2023 un ter Be ach tung der deut schen handelsrechtlichen Vorschriften und der er gän zen den Be-
stim mungen des Ge sell schafts vertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns erstellte Buchführung, Lohn- und Gehalts buch füh rung
und das von uns erstellte Anlageverzeichnis und die uns darüber hin aus vorgelegten Belege, Bü cher
und Be standsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünf-
te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be stimmungen des Gesellschaftsvertrags lie gen
in der Verantwortung der gesetzli chen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundes steuerberaterkam mer zu
den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresab schlüssen durchgeführt. Dieser um fasst die Entwick-
lung der Bilanz und der Ge winn- und Verlustrechnung auf Grund lage der Buchfüh rung und des Inven-
tars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungs methoden.

Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmä ßigkeit der uns vorge-
legten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns er stellten Jahresabschlusses sprechen.

- elektronische Kopie -



  

 

 15

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistung für die BA Clearance GmbH er-
bracht ha ben, la gen die �Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024� zu Grunde. Durch Kenntnis nahme und Nut-
zung der in die sem Be richt ent haltenen Informationen bestätigt der Empfänger, die dort getroffenen
Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allgemeinen Auf tragsbedingungen)
zur Kenntnis genommen zu ha ben, und er kennt deren Geltung im Verhält nis zu uns an.

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2024

iovos GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Stefan Prestel
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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9. Anlagen

  Anlage I - Bilanz zum 31. Dezember 2023

  Anlage II - Gewinn- und Verlustrechnung vom 17. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

  Anlage III - Allgemeine Auftragsbedingungen
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 17. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 ANLAGE II / 1

BA Clearance GmbH,  Tautenhain

EUR

1. Umsatzerlöse 48.000,00

2. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.446,40

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 98.462,95

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 499,89
- davon an verbundene Unternehmen EUR 186,57

5. Ergebnis nach Steuern 53.409,24-

6. Jahresfehlbetrag 53.409,24
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